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 Veröffentlicht am 26.06.2024

Norm

ABGB §1447

1. ABGB § 1447 heute

2. ABGB § 1447 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Die durch die COVID-19-Pandemie eingetretene nachträgliche (zufällige) Unmöglichkeit der

Veranstaltungsdurchführung löst unmittelbar nur einen Rückzahlungsanspruch des Kunden gegenüber dem

Veranstalter aus, nicht gegenüber dem Ticketservice (Ticketingunternehmen, Vorverkaufsstelle).
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